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VORWORT 
 
 
Zunehmender Wettbewerb, sich laufend verändernde Umweltbedingungen, 
Anspruchsänderungen und Wertewandel der Gesellschaft sowie neue Technologien sind nur 
einige Beispiele, aufgrund derer auch ein Unternehmen der Gastronomiebranche gefordert 
ist, Konzepte zu entwickeln, die für die Zukunft Wachstum und Gewinnmöglichkeit 
erlauben. Franchising, oftmals als die Partnerschaft für den wirtschaftlichen Erfolg 
bezeichnet, gilt nicht nur als "Königsweg" in die berufliche Selbständigkeit, sondern 
ermöglicht insbesondere zwei wesentliche Wettbewerbsvorteile: zum einen Profilierung und 
damit Abhebung vom Mitbewerb, zum anderen höhere Wirtschaftlichkeit aufgrund von 
erzielbaren Kostenvorteilen. Zwei Wettbewerbsvorteile, die in der derzeitigen 
gesamtwirtschaftlichen Situation von höchster Bedeutung sind. 

Die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH wird mit dem entwickelten Konzept "Papa 
Joe`s" den Basiselementen der Systemgastronomie gerecht: Gemeinsamkeit trotz 
Selbständigkeit, Spezialisierungsmöglichkeit auf die eigenen Stärken der Partner und 
Arbeitsteilung zwischen rechtlich selbständigen Gastronomen. Dem Konzept liegt eine Idee 
zugrunde, die in Innsbruck bereits zu Beginn der 90iger Jahren in ein Modell der 
Systemgastronomie erfolgreich umgesetzt wurde. Diese Idee wurde weiterentwickelt, den 
europäischen Markt angepasst und wird nun in die Realität umgesetzt. 

Die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH hat diese Idee aufgegriffen und erkannt, 
dass der Bedarf an Erlebnisgastronomie unübersehbar ist. EU-weit werden  „PAPA JOE`S“ 
Lizenzen vergeben. 

Folgende Seiten informieren über „PAPA JOE`S“ 

Interessiert ? 
 
Dann senden SIE uns bitte beiliegenden Kurz-Infobogen oder: Rufen Sie einfach an! 
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1. BRANCHE UND PERSPEKTIVEN 
 
 
Positionierung von „PAPA JOE`S“ am Gastronomiemarkt! 

Die Polarisierung in der Gastronomielandschaft wird  laut des Fachverbandes der 
Gastronomie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), größer.  

„Gewinner sind Betriebe mit klar strukturierten, innovativen Konzepten, die engagiert und 
professionell geführt werden.“ Gewiss sei: „Die vom Gast geforderte Innovationskraft stellt 
eine große persönliche und finanzielle Herausforderung an die Betreiber dar.“ 

Junge, urbane Betriebe gewinnen 
 
Laut Branchenerhebung ist die Umsatzsituation „befriedigend“. Immerhin 19 Prozent der 
Betriebe konnten im ersten Halbjahr 2005 Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres erzielen.  

Knapp mehr als die Hälfte der österreichischen Gastgewerbebetriebe konnte im ersten Halb-
jahr 2005 ihre Umsätze halten bzw. steigern. Zuwächse erzielen konnten im Durchschnitt 19 
Prozent der Betriebe. Erfolgreiche Betriebe sind in allen Kategorien und Betriebsgrößen zu 
finden. Besonders gut ist die Entwicklung bei „jungen“ Betrieben im städtischen Bereich. 

Stärkere Polarisierung 
 
Hier setzt sich ganz klar der Trend fort, der bereits seit einiger Zeit in der österreichischen 
Gastronomielandschaft zu beobachten ist: Die Polarisierung zwischen „Gewinner“ und 
„Verlierer“ wird größer. „Gewinner“ sind Betriebe mit klar strukturierten, innovativen 
Konzepten, die engagiert und professionell geführt werden. Das zeigt, dass die „soft Facts“ - 
Betriebskonzept, Motivation und Einstellung von Betriebsinhabern und Mitarbeitern, 
Mitarbeiterführung - zumindest ebenso wichtig sind wie die äußeren Rahmenbedingungen - 
Größe, Ausstattung, Standort. 
 
Stammgäste als Motor 
 
Erwirtschaftet wird der Umsatz zum Großteil mit Stammgästen. Die befragten Betriebe 
konnten den Anteil an Stammgästen überwiegend halten: 11 Prozent melden ein Mehr an 
Stammgästen, bei 63 Prozent ist die Anzahl gleich geblieben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIK DES FACHVERBANDES GASTRONOMIE    Stichtag 31.12.2005 
                                                                                         2001                   2005            2001/2005  % 
Gasthäuser, Restaurants, Pizzerien                                16.805                 17.470              +  3,90 % 
Kaffeehäuser, Eisbetriebe                                              14.779                 15.619              +  5,70 % 
Buffets, Imbissstuben                                                      9.802                 10.383              +  5,90 % 
Sonstige Gaststätten, Kantinen                                       4.423                    6.414              + 45,00 % 
Bars, Diskotheken                                                           3.275                    3.776              + 15,30 % 
Jausenstationen, Schutzhütten                                         1.195                    1.141              -  4,50 % 
Partyservice, Getränkeautomaten, sonstige Betr.            1.033                    1.141              + 10,50 % 
Schankwirtschaften                                                             916                       912              -  0,44  % 
 
Insgesamt                                                             52.228              56.856              + 8,86 % 
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Die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH nimmt mit dem Systemgastronomie-
Konzept „PAPA JOE`S“ auf diese Aussagen Bedacht: 
 

 Lokalgröße (300-600 m²) und jährliche Umsatzhöhe (zumindest € 850.000) sind in 
jenem Branchensegment positioniert, wo laut Studienergebnis eine positive 
Umsatzentwicklung signifikant häufiger erhoben wurde. 

 Mit dem Gastronomieangebot werden zwar alle Altersgruppen angesprochen, wir 
bieten aber insbesondere jüngeren Zielgruppen ein umfassendes Erlebnis: neben 
hochwertigem Speisen- und Getränkeangebot, auch Cocktails in gemütlichem 
Ambiente, Kultur und Events in allen Lokalen, musikalisches Rahmenprogramm im 
Zuge des jährlich im Vorhinein geplanten Event-Angebotes. 

 Wir kennen keine Ruhetage und wir bieten spezielle Speisen und Getränke aus den 
verschiedensten Küchen rund um den karibischen Raum zum Abendtisch auch 
mitternächtliche Snacks! 

 Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass mehr als jeder vierte Gastronom in 
Österreich seinen eigenen und auch den Einsatz seiner Mitarbeiter steigern möchte 
und mehr Werbung für seinen Betrieb für wichtig hält. 

Die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH sieht neben überregionalen Werbe- und 
Marketingprogrammen auch regionale Marketingunterstützung vor und verfolgt 
grundsätzlich das Ziel, jedem Partner einen effizienteren Geschäftsablauf und langfristige 
Gewinnaussichten zu ermöglichen. 

Umfassende Managementdienstleistungen des Franchise-Gebers, ein zentralorganisierter 
Einkauf und damit kostengünstigere Einkaufsmöglichkeiten für alle Partner, ein 
systemeigenes EDV-Programm, ein koordiniertes überregionales und regionales 
Marketingkonzept sowie Aus- und "Fortbildung der Partner und Mitarbeiter sollen 
gewährleisten, dass sich das gesamte Betriebsgeschehen letztlich am Markt bzw. am Gast 
orientierten kann, nach dem Motto: 

"Erlebnis mit System für Kunde und Partner" 
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2. BETRIEBSTYP UND STRATEGIE 
 
Der Betriebstyp „PAPA JOE`S“ entspricht zu 100 Prozent einer Betriebsform der 
Systemgastronomie: Standardisierung, Multiplizierbarkeit des Konzeptes sowie zentrale 
Steuerung sind die wesentlichen Säulen, auf denen die Systemgastronomie aufbaut. 
Als Hauptgründe für den zunehmenden Erfolg der Systemgastronomie gelten neben einer 
konsequenten Einhaltung und Anwendung vorgegebener Methoden, die erprobten Absatz- 
bzw. Marketingstrategien und -Instrumente, ein damit geschaffenes unverwechselbares 
Image, die Kostenvorteile aufgrund der Spezialisierung auf die jeweiligen Stärken der 
Systempartner und letztlich auch die kostengünstigere Ausschöpfung des Arbeitsmarktes. 
 
Das Gastronomiekonzept „PAPA JOE`S“ zeichnet sich durch folgende strategische 
Kernbereiche aus: 
 

 Das einzigartige, besondere Ambiente des karibischen Raumes  
 Ein Restaurant mit einem qualitativ hochwertigen Speisensortiment und 

Getränkesortiment und der besonderen Art dieses zu präsentieren   
 Eine Cocktailbar, die dem Trend zur Nachfrage nach alkoholfreien Getränken ebenso 

Rechnung trägt, wie zu jener nach einem gemütlichen Ambiente.  
 Das außergewöhnliche Eventprogramm mit besonderen Erlebnissen für Junge und 

Junggebliebene. 
 Besonders freundliche und attraktive Bedienung durch gut geschulte und charmante 

Mädels & Burschen 
 
 
„PAPA JOE`S“ verfolgt mit den im Systemgastronomie-Konzept detailliert vorgegebenen 
Bestandteilen ein klar definiertes Marketingkonzept, das eine europaweite und auch 
internationale Profilierung, vorerst in den angrenzenden Nachbarländern, ermöglichen soll. 
Mit dem hohen Grad an Standardisierung wird gleichzeitig das Ziel einer höheren 
Wirtschaftlichkeit für alle Lizenz-Partner verfolgt. 
 
Marktakzeptanz und wirtschaftlicher Erfolg werden damit gleichzeitig vom erforderlichen 
Know-how einzelner Personen unabhängiger gemacht, da die festgeschriebenen 
Beschaffungs-, Organisations- und Marketingbestandteile vorgegeben sind und in Form des 
Franchise-Systems in verschiedene Regionen multipliziert werden. Eine zentrale Steuerung 
garantiert Leistungskontinuität, womit letztlich alle Leistungen der „PAPA JOE`S“ 
Markenartikelcharakter erhalten und sowohl zeitlich wie auch regional dem Gast 
gleichbleibende Qualität versprechen. 
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„PAPA JOE`S“ ermöglicht und fördert mit seinem Angebot Kommunikation unter seinen 
Gästen und unterscheidet sich damit ganz wesentlich von Fast – Food - Konzepten, die 
ebenso der Systemgastronomie zugerechnet werden: freundliche Gästebetreuung durch die 
Mitarbeiter, Speise- und Getränkekarten zum Auswählen, periodische Veranstaltungen mit 
teils musikalischer Untermalung und ein umfassenderes Speisen- und Getränkeangebot 
sorgen für ein Maximum an Gemütlichkeit anstatt Schnelllebigkeit. 
 
Und dennoch: die gute Ausbildung des Personals gewährleistet nicht nur freundlichen, 
sondern auch schnellen Service, woraus für den "gestressten" Gast eine kurze Wartezeit 
resultiert. 
 
Als eine der wichtigsten strategischen Erfolgsfaktoren eines Restaurantbetriebes ist wohl die 
Sicherung der Gästezufriedenheit anzusehen, die in „PAPA JOE`S“ durch permanente 
Kundenumfragen überprüft wird. 
 
Kunden sollen als Stammgäste gewonnen werden und „PAPA JOE`S“ in ganz Europa und 
im Ausland weiterempfehlen. Allen Lizenz-Partnern entstehen damit jene Vorteile, die 
üblicherweise ein Filialsystem bietet mit dem zusätzlichen "Plus" der höheren Motivation 
aufgrund der Selbständigkeit der Partner. 
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3. SORTIMENT 

Als kundenorientiertes Gastronomieunternehmen bietet „PAPA JOE`S“ allen Kundenkreisen 
Erlebnis, Gemütlichkeit und Unterhaltung, gepaart mit attraktivem Service. 

Das Ambiente des Lokals ist in einem karibischen, reichhaltig dekorierten, gemütlichen Stil 
gehalten. Die Speisen kommen aus den diversen regionalen Küchen rund um den karibischen 
Raum, erweitert ist das Sortiment mit einigen internationalen Gerichten. Die Rezepturen sind 
peinlichst genau einzuhalten, damit zeitlich und räumlich gleichbleibend qualitativ 
hochwertige Speisen serviert werden können. 

Das Getränkeangebot umfasst nationale und internationale Getränke, neben alkoholfreien 
Cocktails werden Spezial-Cocktails von gut geschultem Bar-Personal dem Gast schmackhaft 
gemacht. 

Eine weitere wesentliche Säule des Sortimentbereiches ist der freundliche und gleichzeitig 
attraktive Service durch die gutgeschulten und charmanten Mädels & Burschen. Diese tragen 
sehr wesentlich zur Formung eines positiven Images der gesamten Restaurantkette bei, ein 
Fehlverhalten einzelner Partner bzw. einzelner Mitarbeiter kann  imageschädigende Folgen 
nach sich ziehen. 
 
Aus diesem Grund sind die Anforderungen an die Mitarbeiter sehr hoch gesteckt, die 
Einhaltung der Verhaltensregeln und -vorgaben sind von allen Partnern auch laufend zu 
überprüfen, etwaige erforderliche Maßnahmen sind unverzüglich einzuleiten. 
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4. SYSTEMGASTRONOMIE KONZEPT 

Das „PAPA JOE`S“ Systemgastronomie-Konzept ist keine Erscheinung von Einzelanbietern 
oder Individualisten, sondern strebt ein geplantes Netz an Lizenz-Partner-Lokalen an. 
Den Expansionsplänen entsprechend soll das Partnernetz ständig weiter ausgebaut werden, 
Ausgangsbasis ist ein Marktpotenzial von bis zu 10 „PAPA JOE`S“ Standorten in Österreich. 
 
Die System-Zentrale bietet den Lizenz-Partnern ein umfassendes Ausbildungs- und 
Unterstützungsangebot und achtet darauf, dass die Synergievorteile, die aus der Partnerschaft 
entstehen, genutzt und ständig weiter ausgebaut werden. 

Die selbständigen Lizenz-Partner treten unter identem Markennamen und -zeichen auf und 
werden damit vom Gast als „PAPA JOE`S“ Systemgastronomen identifiziert.  

Umfassende Managementdienstleistungen der Zentrale, laufende Ausbildung und 
Unterstützung der Partner, ein permanenter Erfahrungsaustausch zur ständigen Verbesserung 
und Perfektionierung des Konzeptes, ein zentralorganisierter Einkauf und damit 
kostengünstigere Einkaufsmöglichkeiten für alle Partner, ein systemeigenes EDV-Programm, 
ein koordiniertes überregionales und regionales Marketingkonzept sowie ein qualitativ 
hochwertiges "Erlebnisangebot" zeichnen das „PAPA JOE`S“ Lizenzsystem aus. 

Die Erlebnisgastronomie setzt auf Genuss, auf Unterhaltung, auf ein angenehmes Ambiente 
für den Gast und wird diesen Ansprüchen mit einem periodisch stattfindenden und 
abwechslungsreichen Kultur- und Event-Angebot ebenso gerecht wie mit dem besonders 
charmanten Service. 

Der Lizenz-Geber gewährt seinen Partnern das Recht, ihr Geschäft entsprechend dem 
Konzept zu betreiben. Dieses Recht berechtigt und verpflichtet gleichzeitig den Lizenz-
Nehmer, gegen ein direktes Entgelt in Form einer Lizenz-Gebühr für die Dauer des 
schriftlichen Vertrages den Systemnamen, das Geschäftssystem sowie das Know-how des 
Lizenz-Gebers zu nutzen. Die Strategie der Corporate Identity, die durch umfassende und 
permanente Maßnahmen realisiert wird, soll eine einheitliche Linie in das Denken und 
Handeln aller Partner bzw. Systemgastronomen bringen. 
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Die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Vorteile des Lizenz-Nehmers liegen in der 
Risikoabsicherung, der Selbständigkeit, der umfassenden Ausbildung und Unterstützung 
durch den Lizenz-Geber sowie in den Finanzierungs- und Wettbewerbsvorteilen bei 
Übernahme des fertigen Konzeptes. 
 
Die drei Bestandteile des Konzeptes (Marketing-, Betriebs- und Systemkonzept) sowie die 
genauen Inhalte und Richtlinien dazu sind in  den Handbüchern ausführlich beschrieben. 
Dieses Handbuch wird dem Lizenz-Nehmer für den geschäftlichen Gebrauch bzw. als 
Anleitung zur Geschäftstätigkeit für die Dauer des Vertrages zur Nutzung überlassen und 
präsentiert das Gesamtkonzept von „PAPA JOE`S“: 
 
Zur Existenzsicherung jedes einzelnen Partners und zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Systems wird das Konzept ständig weiterentwickelt und wenn erforderlich, an geänderte 
Marktverhältnisse angepasst. 
 
Leistungen und Merkmale des Lizenz-Gebers 
 
Die vom Lizenz-Geber angebotenen zentralen Dienste sollen den Lizenz-Nehmer so weit 
entlasten, dass er sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Hierbei 
übernimmt der Lizenz-Geber jene Tätigkeiten, die zentral effizienter und kostengünstiger 
durchgeführt werden können; er erleichtert damit die Hauptaufgaben des Lizenz-Nehmers, 
die in der Gästeakquisition, der Gästebetreuung, der damit verbundenen Service-Leistungen 
sowie selbstverständlich in der eigenen Führung seines Lokalbetriebes, zu sehen sind. 
 
 
Im Einzelnen zählen zu den Leistungen: 
 

 Standortanalysen  
 Einkaufsverhandlungen mit  Lieferanten. 
 Anfangsschulung und Unterstützung vor und bei Geschäftseröffnung des Lizenz-

Nehmers. 
 

 Der neue Partner erhält eine kostenlose Starthilfe zum reibungslosen 
Geschäftsbeginn, neben der Einschulung ein Mindestkontingent an Werbe- und 
Verkaufsförderungsartikel sowie weitere Hilfsmittel, die ihm einen reibungslosen 
Start erleichtern. 

 
 Laufende Schulung und Unterstützung des Lizenz-Nehmers, u.a. Planung und 

Koordination von Fachseminaren und -vorträgen, Management- und Marketing-
Leistungen in den Bereichen Investitions- und Personalplanung, EDV, Vertrieb, 
Direct Marketing, Werbung und Verkaufsförderung, PR. 

 
 Zur Verfügung stellen eines systemeigenen EDV-Programms für die Dauer des 

Vertrages. Ein gut etabliertes Kommunikations- und Informationswesen; dazu zählt 
die Homepage www.papa-joes.com, sowie die Partnerplattform. 
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 Mit der Strategie der Corporate Identity soll das Image eines homogenen Ganzen in 
der Öffentlichkeit geformt und ein Image aufgebaut werden, das JEDERMANN 
veranlasst, gerne in unsere „PAPA JOE`S“ zu kommen. Die dazu erforderlichen 
Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen Franchise-Geber und Franchise-
Nehmer realisiert. 

 
 Die Standortentscheidungen der Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH gelten 

als strategische Grundsatzentscheidungen des Unternehmens und sind als Basis der 
Marktbearbeitung anzusehen. Der Standortpolitik liegen Netzentscheidungen unter 
Berücksichtigung von bereits etablierten Lokationen zugrunde. In Österreich und den 
angrenzenden Ländern werden insgesamt bis zu 30 Lizenzen vergeben, die Expansion 
gemäß der durchgeführten Standortanalysen soll von einer entsprechenden 
systeminternen Unternehmensstrukturentwicklung begleitet sein. 

 
  Lizenz-Nehmer erhalten Gebietsschutz in dem Sinn, als innerhalb des 

Vertragsgebietes weder der Lizenz-Geber noch ein anderer Lizenz-Nehmer tätig 
werden darf. 

 
  Zur ständigen Know-how-Verbesserung aller Systemteilnehmer ist ein gut 

ausgebautes Informations- und Kommunikationssystem etabliert. 
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Anforderungen an den Lizenz-Nehmer 
 
Auf eine sorgfältige Auswahl bei der Neugewinnung von Partnern wird größtes Augenmerk 
gelegt. Der Lizenz-Nehmer erhält ein fertiges Konzept zur Nutzung überlassen und leistet 
dafür Arbeit, Information und Kapital. 
 
Da der Erfolg eines Systemgastronomie-Systems und dementsprechend auch der Erfolg jedes 
einzelnen Systemteilnehmers ganz wesentlich von der Persönlichkeit und der Identifikation 
mit dem System sowie dem Einsatz bei der Umsetzung des Konzeptes abhängt, wurde ein 
Anforderungsprofil für Lizenz-Nehmer entwickelt: 
 

 Als grundlegende Voraussetzung der Partnerschaft gilt eine vertrauensvolle Basis in 
allen Geschäftsbeziehungen. 

 Selbständigkeitsdenken, Erfolgsstreben und Kommunikationstalent zeichnen den 
zukünftigen Franchise-Nehmer aus, Zuverlässigkeit und Teamgeist zählen hierbei zu 
seinen wichtigsten Persönlichkeitsmerkmalen. 

 100%ige Identifikation und Übereinstimmung mit dem Konzept, das von der 
Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH zur Nutzung überlassen wird. 

 Bewerber können eine einschlägige Branchenerfahrung vorweisen, zumindest eine 3-
jährige Erfahrung in der Gastronomie sowie eine Gastgewerbekonzessionsprüfung. 

 Die Gewerbeberechtigung liegt bereits vor oder wird angestrebt. Der Franchise-
Nehmer muss, um diese zu erlangen, die gewerberechtlichen Voraussetzungen für 
seinen Betrieb selbst erbringen. 

 Der Lizenz-Nehmer ist hauptberuflich tätig und widmet seine Geschäftstätigkeit zur 
Gänze dem System. Er ist anfänglich zumindest ein Jahr lang selbst im Restaurant 
tätig und anwesend. Idealerweise kann die/der zukünftige Lizenz-Partner(in) auf die 
Mitarbeit durch eine(n) Ehe- bzw. Lebenspartner(in) zählen. 

 Der Lizenz-Geber setzt eine ausreichende Eigenkapitalausstattung voraus (zumindest 
€ 150.000,--), als Bemessungsgrundlage dienen hierbei vor allem die erforderlichen 
Anfangsinvestitionen von etwa € 600.000,--); ebenso vorausgesetzt ist ein guter 
Leumund. 

 Ein vorhandener Standort ist nicht vorausgesetzt, der Lizenz-Geber ist auch behilflich 
bei der Suche geeigneter Standorte. 

 Ein absolutes Muss ist eine Anfangsausbildung von zumindest 6 Wochen, die auch 
vor Ort im Pilotbetrieb erfolgt. Ebenso geschult wird das Personal des Lizenz-
Nehmers im Ausmaß von zumindest 4 Wochen anfänglich und 1 Woche laufend. 

 

 



 

INTERESSENTENBROSCHÜRE neu.doc 
Fassung: April  2006 

 - 12 - 

Anfangsinvestitionen und Lizenz-Gebühr 

 

Für die Übernahme des Konzeptes sowie die weitere Geschäftstätigkeit sind seitens des 
Lizenz-Nehmers folgende finanzielle Überlegungen anzustellen: 

 

Lizenz-Einstiegsgebühr:  € 70.000,-- 

Laufende Lizenz-Gebühr: € 750.— 1.500.-mtl., netto 

Zusätzlich : 2 % des Gesamtumsatzes als überregionale Marketinggebühr (für überregionale 
Werbung, Verkaufsförderung, Messeteilnahme, usw.) 

 

Etwaige Mietausgaben und Adaptionen für Lokal, Lagerräumlichkeiten und Büro des 
Liznehmers. 

Erstausstattung und in weiterer Folge regelmäßige Erneuerungen des Restaurants, der Bar 
und im IT – Bereich! 

Büro und EDV Ausstattung 

Finanzielle Durststrecke des Franchisenehmers, die anfänglich zu überbrücken ist 
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5. TEAM UND PROJEKTPARTNER 
 
 
 
Die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH ist ein noch junges Unternehmen mit 
Firmensitz in Wien. In der Betriebsstätte Wiener Neustadt, wo auch die Systemzentrale 
angesiedelt ist, werden alle Agenden im Zusammenhang mit dem Lizenz-System 
wahrgenommen. 
 
Der Betriebsgegenstand der Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH umfasst den 
Erwerb und die Vergabe von Lizenz- und Franchiserechten, den Betrieb von Gastgewerbe- 
und Beherbergungsbetrieben in allen von der Gewerbeordnung vorgesehenen Betriebsarten, 
die Beteiligung an touristischen Unternehmen, insbesondere an Gastronomie- und 
Beherbergungsbetrieben bzw. an Handelsbetrieben, die Vermietung und Verpachtung von 
Liegenschaften, Gebäuden und Vermögensgegenständen aller Art, den Handel mit Waren 
aller Art, deren Export und Import, Engineering, die Vertretung von in- und ausländischen 
Firmen und Anlagen, Übernahme von Lizenzen und Urheberrechten, die Durchführung von 
Leasinggeschäften, sowie den Betrieb von Handelsagenturen. Die Gesellschaft ist weiters zu 
allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des 
Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen.“ 
 
Die Sysconsult Food & Beverage Beteiligungs GmbH ist nicht nur Markeninhaber von  
"Papa Joes" und „Panama Joes“ sondern auch von „WOODY´S". Mit der Entwicklung eines 
eigenen Konzeptes unter dem Namen " WOODY´S" möchte die Sysconsult Food & 
Beverage Betriebs GmbH für seine Franchise-Partner ein neues Marktsegment öffnen. 
 
Die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH ist jedenfalls alleiniger 
entscheidungsfähiger und autarker Ansprechpartner für alle Lizenznehmer von  
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Die Projektpartner der Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH: 
 
 
Lizenz-Konzeptentwicklung:  Sysconsult  & RCM-Design GmbH, Mödling 
 
Finanzierungsberatung:   Eurofinanz   
  Eurofinanzierungs- und Unternehmensberatungs GmbH 

Steuerberatung:  Mag. Peter Kopp 
 Consultatio Wirtschaftstreuhand GmbH Wien 
 
Lizenz-Rechtsberatung:  DDr. Meinhard Ciresa, Wien 
 
 
Standortanalyse:  DVM Consulting GmbH, Wien 
 
Lizenz-Partner-Akkreditierung:  Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH 
 
Werbung, PR und Design:  giga NT – Werbeagentur, Graz 
 
Architekten:   RCM-Design GmbH, Mödling  
  
 
Hardware- und Software-Partner:  DVM Consulting GmbH, Wien 
 
Internetpräsenz:  Johannes Auer 
 
Trainingsprogramm der Academy: Experten aus Wissenschaft und Praxis 
 
Supervisor Service Personal: Ronald Wagner, Panama Joes Wiener Neudorf-SCS 
 
 Thomas Gritsch, Papa Joes Innsbruck 
 
 Gerald Donnerer, Papa Joes Graz 
 
System-Management in der Zentrale, Betriebsstätte Wiener Neustadt: 
 
 
Marketing & Vertrieb:   Friedrich Rasinger  
 
 
Finanzen und Controlling:   Mag. Horst Tietze 
   Eurofinanz   
     Eurofinanzierungs- und Unternehmensberatungs GmbH 
      
Sekretariat und "Gastro-Hotline":  Christina Scheibstock 
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"Als Basis für unser Lizenz-System soll eine faire und gute Partnerschaft dienen. Aus einer 
effizienten Arbeitsteilung zwischen den Partnern sowie aufgrund des einheitlichen 
Marktauftrittes wollen wir die Wettbewerbs- und Synergie-Vorteile erzielen, die eine 
Kooperationsform eines Lizenzsystems bietet. Unser oberstes Ziel ist die 
Kundenzufriedenheit und dieses Ziel wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern erreichen. 
 
Wir verlangen daher, sowohl von Partnern, als auch von Mitarbeitern, höchste Qualität. 
Äußerst strenge Aufnahmekriterien wurden insbesondere für unsere Mädels & Burschen, die 
im Servicebereich tätig sind, festgelegt. Deren freundliches und charmantes Auftreten ist ein 
Markenzeichen von „Papa Joe`s“! Der Gast ist einer von uns und wir behandeln ihn mit dem 
notwendigen Respekt. Sollte dies einmal vergessen werden, so spendieren wir ihm auch 
einen Drink!"                            (Friedrich Rasinger, Marketing und Vertrieb der Sysconsult F&B Betriebs GmbH) 

Das Team der Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH freut sich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit selbständigen Papa Joe`s Gastronomen! 

 
Ihr persönlicher Betreuer in der Lizenz-Zentrale:  

Friedrich Rasinger 
SYSCONSULT F & B Betriebs GmbH 

Betriebsstätte Wiener Neustadt, 
Neudörflerstraße 2, A-2700 Wiener. Neustadt 

Tel.: (0)5 7766 210, Fax: (0)5 7766 620, e-mail: f.rasinger@sysconsult.cc  
 

Bitte lesen Sie die nachfolgend beschriebenen Bestimmungen des Ethikkodex, der für 
Mitglieder des Österreichischen Franchise-Verbandes eine sachdienliche Zusammenstellung 
von Verhaltensvorschriften im Franchising darstellt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist 
für „Papa Joes“ & Woody`s als Basis für eine faire und effiziente Zusammenarbeit aller 
Lizenz- und Franchise-Partner anzusehen. 
Ferner haben wir für Sie einen Kurz-Infobogen beigelegt und ersuchen um Ihre 
unverbindliche Zusendung (siehe letzte Seite dieser Broschüre). Für weitere Informationen 
über das Lizenz-System steht Herr Friedrich Rasinger gerne zur Verfügung. 
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ETHIKKODEX 

für Mitglieder des österreichischen Franchise-Verbandes. 

Der nachfolgende Europäische Verhaltenskodex stellt eine Neufassung des 1972 von der European Franchise 
Federation (EFF) herausgegebenen Ethikkodex dar und wurde wiederum in Abstimmung mit der EG-
Kommission in Brüssel erarbeitet. 

Dieser Verhaltenskodex ist eine sachdienliche Zusammenstellung von wesentlichen Vorschriften fairer 
Verhaltensweisen für die Franchise-Praxis in Europa. 

Jeder nationale Franchise-Verband und Mitglied der EFF war an der Erstellung des Europäischen 
Verhaltenskodex für Franchising beteiligt, übernimmt ihn als Ethikkodex für seine Mitglieder und stellt seine 
Einhaltung sicher. 

1. DER BEGRIFF DES FRANCHISINGS 

Franchising ist ein Vertriebssystem, durch das Waren und/oder Dienstleistungen und/oder Technologien 
vermarktet werden. Es gründet sich auf eine enge und fortlaufende Zusammenarbeit rechtlich und finanziell 
selbständiger und unabhängiger Unternehmen, den Franchise-Geber und seine Franchise-Nehmer. Der 
Franchise-Geber gewährt seinen Franchise- Nehmern das Recht und legt ihnen gleichzeitig die Verpflichtung 
auf, ein Geschäft entsprechend seinem Konzept zu betreiben. Dieses Recht berechtigt und verpflichtet den 
Franchise-Nehmer, gegen ein direktes oder indirektes Entgelt im Rahmen und für die Dauer eines schriftlichen, 
zu diesem Zweck zwischen den Parteien abgeschlossenen Franchise-Vertrags bei laufender technischer und 
betriebswirtschaftlicher Unterstützung durch den Franchise- Geber, den Systemnamen und/oder das 
Warenzeichen und/oder die Dienstleistungsmarke und/oder andere gewerbliche Schutz- oder Urheberrechte 
sowie das Know-how, die wirtschaftlichen und technischen Methoden und das Geschäftssystem des Franchise-
Gebers zu nutzen. 

"Know-how" bedeutet ein Paket von nichtpatentierten praktischen Kenntnissen, die auf Erfahrungen des 
Franchise-Gebers und Erprobungen durch diesen beruhen und die geheim, wesentlich und identifiziert sind; 

"Geheim" bedeutet, dass das Know-how in seiner Substanz, seiner Struktur oder der genauen 
Zusammensetzung seiner Teile nicht allgemein bekannt oder nicht leicht zugänglich ist; der Begriff ist nicht in 
dem engen Sinne zu verstehen, dass jeder einzelne Teil des Know-hows außerhalb des Geschäfts des Franchise-
Gebers völlig unbekannt oder unerhältlich sein müsste; 

"Wesentlich" bedeutet, dass das Know-how Kenntnisse umfasst, die für den Franchisenehmer unerlässlich 
betreffend den Gebrauch, Verkauf oder Weiterverkauf der vertragsgemäßen Waren oder der Erbringung der 
vertragsgemäßen Dienstleistungen sind, insbesondere für die Präsentation der zum Verkauf bestimmten Waren, 
die Bearbeitung von Erzeugnissen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen, die Art und 
Weise der Kundenbedienung sowie die Führung des Geschäftes in verwaltungsmäßiger und finanzieller 
Hinsicht. 
Das Know-how muss für den Franchise-Nehmer nützlich sein; dies trifft zu, wenn es bei Abschluss der 
Vereinbarung geeignet ist, die Wettbewerbsstellung des Franchise-Nehmers insbesondere dadurch zu 
verbessern, dass es dessen Leistungsfähigkeit steigert und ihm das Eindringen in einen neuen Markt erleichtert. 

"Identifiziert" bedeutet, dass das Know-how ausführlich genug beschrieben sein muss, um prüfen zu können, ob 
es die Merkmale des Geheimnisses und der Wesentlichkeit erfüllt; die Beschreibung des Know-hows kann 
entweder in der Franchise-Vereinbarung oder in einem besonderen Schriftstück niedergelegt oder in jeder 
anderen geeigneten Form vorgenommen werden. 
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2. LEITSÄTZE 

2.1  Der Franchise-Geber ist der Initiator eines Franchise-Netzes, das aus dem Franchise-Geber und den 
einzelnen Franchise-Nehmern besteht und deren Betreuer der Franchise-Geber auf längere Sicht ist. 

2.2  Pflichten des Franchise-Gebers: 

Der Franchise-Geber muss: 

- vor der Gründung seines Franchise-Netzes ein Geschäftskonzept schon in einem angemessenen 
Zeitraum und mit wenigstens einem Pilotobjekt erfolgreich betrieben haben; 

- der Eigentümer oder rechtmäßige Nutzungsberechtigte des Firmen namens, Warenzeichens oder einer 
anderen besonderen Kennzeichnung seines Netzes sein; 

- eine Anfangsschulung des einzelnen Franchise-Nehmers durchführen und ihm während der gesamten 
Laufzeit des Vertrages r laufende kommerzielle und/oder technische Unterstützung  gewähren; 

2.3  Pflichten des einzelnen Franchise-Nehmers: 

Der einzelne Franchise-Nehmer wird: 

- sich nachhaltig um das Wachstum seines Franchise-Betriebs und die Wahrung der gemeinschaftlichen 
Identität und des guten Rufs des Franchise-Netzes bemühen; 

- dem Franchise-Geber nachprüfbare wirtschaftliche Daten zukommen lassen, um ihm die für ein 
effektives Management notwendige Beurteilung der Leistung und der wirtschaftlichen Ergebnisse zu 
erleichtem, und er wird dem Franchise-Geber und/oder dessen Beauftragten auf Wunsch des 
Franchise-Gebers und zu angemessenen Zeiten Zugang zu den Räumlichkeiten und Unterlagen des 
einzelnen Franchise-Nehmers gewähren; 

- dem Franchise-Nehmer ist es nicht gestattet, weder während noch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses an Dritte das Know-how weiterzugeben, das ihm vom Franchise-Geber 
übermittelt wurde. 

2.4 Weitere Pflichten beider Vertragsparteien: 

 

- Beide Parteien lassen in ihrem Umgang miteinander Fairneß walten. Im Falle einer Vertragsverletzung 
wird der Franchise-Geber seine Franchise-Nehmer schriftlich abmahnen und gegebenenfalls eine 
angemessene Frist festsetzen, in welcher der Verstoß zu beheben ist; 

- beide Parteien sind gehalten, Klagen, Beschwerden und Meinungsverschiedenheiten guten Glaubens 
und mit gutem Willen durch faire und sachliche Gespräche und direkte Verhandlungen zu klären. 

3. PARTNERWERBUNG, -GEWINNUNG UND OFFENLEGUNG 

3.1  Werbung für die Gewinnung von Franchise-Nehmern soll ohne Zweideutigkeiten und ohne 
irreführende Angaben erfolgen. 

3.2  Alle Anzeigen und jedes Werbematerial zum Zwecke der Franchise-Nehmer-Gewinnung, die direkt 
oder indirekt auf von den einzelnen Franchise-Nehmern zu erwartende, in Zukunft mögliche 
Ergebnisse, Zahlen oder Verdienste eingehen, haben sachlich richtig und unmissverständlich zu sein. 

3.3  Um es den angehenden Franchise-Nehmern zu ermöglichen, jede bindende Abmachung in voller 
Kenntnis der Sachlage zu treffen, wird ihnen innerhalb einer angemessenen Frist vor der 
Unterzeichnung dieser bindenden Abmachung ein Exemplar des gültigen Verhaltenskodexes ebenso 
wie die vollständige und genaue schriftliche Offenlegung aller für das Franchise-Verhältnis wichtigen 
Informationen und Unterlagen übergeben werden. 
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3.4  Falls ein Franchise-Geber einen zukünftigen Franchise-Nehmer durch einen Vorvertrag bindet, sollen 
die folgenden Grundsätze beachtet werden: 

- bevor ein Vorvertrag geschlossen wird, erhält der zukünftige Franchise-Nehmer eine schriftliche 
Mitteilung über den Zweck des Vorvertrages und die Höhe des Entgeltes, das er möglicherweise an 
den Franchise-Geber zu entrichten hat, um dessen tatsächliche Aufwendungen abzudecken, die 
während und durch die vorvertragliche Phase entstanden sind; wenn der Franchise-Vertrag 
zustandekommt, ist die besagte Vergütung vom Franchise-Geber zurückzuerstatten oder 
gegebenenfalls mit der vom Franchise- Nehmer zu zahlenden Eintrittsgebühr zu verrechnen; 

 
- der Vorvertrag soll eine Laufzeit und eine Kündigungsklausel enthalten; 

 
- der Franchise-Geber kann Wettbewerbsverbote und/oder Geheimhaltungs-klauseln festlegen, um sein 

Know-how und seine Identität zu schützen. 
 
4. AUSWAHL DER EINZELNEN FRANCHISE-NEHMER 
 
Ein Franchise-Geber sollte nur solche Franchise-Nehmer auswählen und akzeptieren, die aufgrund einer 
sorgfältigen Überprüfung in ausreichendem Umfang über die notwendigen Grundkenntnisse, die Ausbildung, 
die persönliche Eignung und die finanziellen Mittel verfügen, um einen Franchise- Betrieb zu führen. 
 
 
5. DER FRANCHISE-VERTRAG 
 
5.1  Der Franchise-Vertrag hat den nationalen Gesetzen, dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 

sowie diesem Verhaltenskodex und seinen jeweiligen Ergänzungen zu entsprechen. 
5.2  Der Vertrag hat die Interessen der Mitglieder des Franchise-Netzes widerzuspiegeln, indem er die 

gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte des Franchise-Gebers schützt und die einheitliche 
Identität und das Ansehen des Franchise-Netzes wahrt. 

 
Alle Verträge und alle vertraglichen Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Franchise-Verhältnis 
sind in der Amtssprache des Landes, in dem der Franchise-Nehmer seinen Sitz hat, abzufassen oder 
von einem beeideten Übersetzer in diese Sprache zu übertragen und nach Unterzeichnung dem 
einzelnen Franchise-Nehmer unmittelbar auszuhändigen. 
 

5.3  Der Franchise-Vertrag hat die jeweiligen Verpflichtungen und Verantwortlichkeit der Parteien und alle 
anderen wesentlichen Bedingungen des Vertragsverhältnisses eindeutig festzulegen. 

5.4  Die folgenden Vertragsbedingungen stellen ein unentbehrliches Minimum dar: 
 
- die dem Franchise-Geber eingeräumten Rechte; 

- die dem einzelnen Franchise-Nehmer eingeräumten Rechte; 

- die dem einzelnen Franchise-Nehmer zur Verfügung zu stellenden 
Waren und/oder Dienstleistungen; 

- die Pflichten des Franchise-Gebers; 

- die Pflichten des einzelnen Franchise-Nehmers; 
- die Zahlungsverpflichtungen des einzelnen Franchise-Nehmers; 
- die Vertragsdauer, die so befristet sein soll, dass der Franchise-Nehmer seine franchise-spezifischen 

Anfangsinvestitionen amortisieren kann; 
- die Grundlage für eine allfällige Verlängerung des Vertrages; 

- die Bedingungen, nach denen der einzelne Franchise-Nehmer das Franchise-Geschäft verkaufen oder 
übertragen kann, sowie mögliche Vorkaufsrechte des Franchise-Gebers in dieser Hinsicht; 

- diejenigen Bestimmungen, die sich auf den Gebrauch der typischen Kennzeichnungen, des 
Firmennamens, des Warenzeichens, der Dienstleistungsmarke, des Ladenschilds, des Logos oder 
andere besondere Identifikationsmerkmale des Franchise-Gebers beziehen; 



 

INTERESSENTENBROSCHÜRE neu.doc 
Fassung: April  2006 

 - 19 - 

 
- das Recht des Franchise-Gebers, das Franchisesystem an neue oder geänderte Verhältnisse anzupassen; 

- Regelungen über die Beendigung des Vertrages; 

- Bestimmungen über die sofortige Rückgabe des materiellen und immateriellen Eigentums des 
Franchise-Gebers oder eines anderen Inhabers nach Vertragsende. 

 
 
6. DER VERHALTENSKODEX UND DAS MASTER-FRANCHISE-SYSTEM 
 
Dieser Verhaltenskodex gilt für das Verhältnis zwischen dem Franchise-Geber und dessen einzelnen Franchise-
Nehmern und gleichermaßen zwischen dem Haupt-Franchise-Nehmer und dessen einzelnen Franchise-
Nehmern. 

Es gilt nicht für das Verhältnis zwischen dem Franchise-Geber und seinen Haupt-Franchise-Nehmern . 
 
Ergänzende Bestimmungen 
 
1.  Der Österreichische Franchise-Verband betrachtet alle Vertriebsformen als Franchisesystem, die der 

nachfolgenden Definition entsprechen: 
 
Franchising ist ein vertikal-kooperativorganisiertes Absatzsystem rechtlich selbständiger Unternehmen 
auf der Basis eines vertraglichen Dauerschuldverhältnisses. Dieses System tritt am Markt einheitlich auf 
und wird geprägt durch das arbeitsteilige Leistungsprogramm der Systempartner sowie durch ein 
Weisungs- und Kontrollsystem eines systemkonformen Verhaltens. 
 
Das Leistungsprogramm des Franchisegebers ist das Franchisepaket. Es besteht aus einem 
Beschaffungs-, Absatz- und Organisationskonzept, dem Nutzungsrecht an Schutzrechten, der 
Ausbildung des Franchisenehmers und der Verpflichtung des Franchisegebers, den Franchisenehmer 
aktiv und laufend zu unterstützen und das Konzept ständig weiterzuentwickeln. 

 
Der Franchisenehmer ist im eigenen Namen und auf eigene Rechnung tätig; er hat das Recht und die 
Pflicht, das Franchisepaket gegen Entgelt zu nutzen. Als Leistungsbeitrag liefert er Arbeit, Kapital und 
Information. 

 
Franchising ist demnach mehr als eine Vertriebsvereinbarung, eine Konzession oder ein Lizenzvertrag, 
da sich beide Vertragspartner zur Leistungen verpflichten, die über den Rahmen einer herkömmlichen 
Geschäftsbeziehung hinausgehen. 

 
2. Unterliegt der Franchisenehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dem Konsumentenschutzgesetz, 

muss ihn der Franchisegeber formgerecht über sein Rücktrittsrecht nach dem Konsumentenschutzgesetz 
belehren. 

 

 

 

(Quelle: Österreichischer Franchise Verband) 
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An die Sysconsult Food & Beverage Betriebs GmbH 
z.Hd. Herrn Friedrich Rasinger 
Betriebsstätte Wiener Neustadt, Neudörfler Strasse 2 
A-2700 Wiener Neustadt 

Fax: +43 (0)5 7766 620  Tel-: +43 (0)5 7766 210  e-mail: office@sysconsult.cc 

 
Kurz-Infobogen: PAPA JOE´S Lizenznehmer Interessenten 

(Vorab-Information - bitte abtrennen und einsenden oder faxen!) 
 

Datum:..................................................... 
Sehr geehrter Herr Rasinger! 

Aufgrund Ihrer vorliegenden Systemdarstellung möchte ich im Rahmen eines persönlichen Gespräches weitere 
Informationen über Ihr Franchise-System erhalten und bitte Sie um telefonische Kontaktaufnahme. 

Angaben zu meiner Person: 
 
Name:         Alter     
 
Familienstand:        Kinder:    (Anzahl) 
 
Adresse Wohnsitz:           
 
Tel.:                                          Staatsbürgerschaft:   
 
Adresse Firmensitz:           
 
Tel.:                                email:     
 
Derzeitiger Beruf (Funktion/Firma/Branche):        
 
             
 
 (Bitte ankreuzen) 

O selbständig  O angestellt O in Ausbildung    welche Ausbildung    
 
Branchenerfahrung Gastronomie O ja  O nein 
Gewerbeschein / Konzession  O ja  O nein  
Managementerfahrung  O ja  O nein  
Frühere Selbständigkeit O ja  O nein 
Standort vorhanden  O ja  O nein   Lokalfläche in m²    
 
Frühere sonstige berufliche Tätigkeit (welche)        
 
Mein Wunschstandort in Österreich:         
 
Zwecks Terminvereinbarung erwarte ich Ihren Anruf unter 
 
Telefon:            am                 Uhrzeit      
 
 
Mit freundlichen Grüßen 




